
Aargau

Alleingelassen
Wer zuwenig Sozialhilfe erhält, dermuss sich schnell und einfachwehren können. Sonst
fehlt dasGeld zumLeben. Das funktioniert imAargau nicht immer. Es brauche deswegen
mehr Beratungsstellen für Armutsbetroffene, finden die einen. Stimmt nicht, sagen andere.

Raphael Karpf

Mitte Monat hatte Sam (Name geän-
dert) jeweils ein Problem. Dann waren
seine 300 Franken Sozialhilfe aufge-
braucht und seine Mutter fütterte ihn
durch. Sie lebt ebenfalls inArmut, zieht
SamsSchwester gross undversuchtmit
zwei Jobs, Sozialhilfeschulden zurück-
zuzahlen. Monatelang ging das so. Zu-
erst, weil Sam gar nicht wusste, dass er
von seiner Gemeindeweniger Geld er-
hielt, als ihm zusteht. Später, weil sich
dasVerfahren indieLängezogundSam
auchdannseinGeldnichtbekam,als er
nachmehrerenProzessenRechtbekam.
Selbst als er in eine andere Gemeinde
wegzog, rissen die Probleme nicht ab.

Sam ist ein Extremfall. Aber kein
Einzelfall. Dass Sozialhilfebezügern
Leistungengekürztwerden, kommtaus
den unterschiedlichsten Gründen im-
mer wieder vor. Doch ist die Kürzung
ungerechtfertigt,müssen sichSozialhil-
febezüger schnell und einfach wehren
können. Schnell, weil sonst das Geld
zum Leben fehlt. Einfach, weil sich
kaum ein Laiemit dem komplexen So-
zialhilferecht auskennt. Und einenAn-
walt können sie sich nicht leisten.

Funktioniert der Rechtsschutz von
Sozialhilfebezügern im Aargau? Je
nachdem, wenman fragt, fällt die Ant-
wort unterschiedlichaus.Beginnenwir
bei Sam.Waswar passiert?

Kapitel 1: Der kranke
Jugendliche

Wir treffen Sam auf der Terrasse eines
Restaurants imAargau.Der jungeMann
trinkt eine Cola und zieht zwischen-
durch an einerE-Zigarette.DieKapuze
seines schwarzen Pullis hat er hochge-
zogen, immerwieder schnellt seinBlick
zu den Autos, die nebenan vorbeifah-
ren. «Ich bin paranoid», sagt Sam fast
entschuldigend.«Ichweiss,esistdumm.
Aber ichhabedasGefühl, jemandkönn-
te aus einem Auto kommen und mich
erschiessen oder erstechen.»

Sams Jugendwar geprägt vonAlko-
hol, Gewalt und Drogen. Weil er nicht
zu Hause bleiben konnte, lebte auf der
Strasse, inHeimen, in Time-out-Fami-
lien. Als er im Frühjahr 2020 18 wird,
erhält er von der Kesb einen Beistand.
Undweil ernicht arbeitenkann,wird IV
für ihn beantragt. Dieses Verfahren
läuft noch.Bis er IVerhält, ist er auf So-
zialhilfe angewiesen.

Monatelangwird ihmzuwenig
Geldausbezahlt
Diebekommter.DieGemeindebezahlt
ihmeinZimmer, indemerdengrössten
Teil des Jahres 2020verbringt.DasBad
und die Küche sind draussen imGang.
In der Nacht ist das ein Problem.Dann
kann Sam wegen seiner Paranoia das
Zimmernicht verlassen. Sambekommt
300Franken imMonat.DasGeld reicht
etwa für zwei Wochen. Den Rest des
Monats muss seine Mutter aushelfen.
Sam ernährt sich hauptsächlich von
TiefkühlpizzenausdemAldi. Tagsüber
spielt er Online-Spiele, schaut Videos
und Serien, mit dem Netflix-Account
der Mutter. «Um mich abzulenken.

Nicht nur von meiner Paranoia. Auch
davon, dass ich keinGeld habe.»

Als Sam wegen seiner Paranoia
nicht zurArbeitsvermittlunggeht, kürzt
ihm die Gemeinde die Sozialhilfe auf
240Franken imMonat.Dagegenmöch-
te Sam sich wehren. Im Internet findet
er die Telefonnummer derUnabhängi-
genFachstelle für Sozialhilferecht.Der
gemeinnützige Verein aus Zürich hilft
Sozialhilfebezügern zudemGeld kom-
men,das ihnenperGesetz zusteht.«Die
Kürzung auf 240Frankenwar unzuläs-
sig», findet Tobias Hobi, Anwalt der
Fachstelle.Abernicht nurdas:Monate-
lang habe Sam von seiner Gemeinde
wenigerGelderhalten, als ihmzustand.
Er habe Anspruch auf 750 Franken im
Monat, nicht 300. So hoch sei sein ge-
setzlicherGrundbedarf, nachAbzugder
Kosten für Strom, Internet und Serafe.

«HabendenWegzurück
indieGesellschaft geebnet»
DieGemeindewiderspricht: SamsWoh-
nung sei überteuert, daswürdedenAb-
zug rechtfertigen. Er müsse sich eine
günstigereWohnung suchen.DieWoh-
nung hat allerdings gar nicht Sam, son-
dern sein Beistand organisiert. Weiter
schreibt die Gemeinde, dass bei Sam
keineNotlagebestünde.Es sei bekannt
gewesen, dass Sams Eltern ihn durch-
gefüttert hätten.Die 300Frankenhabe
Samnicht fürLebensmittel, sondern für
Alkohol undErsatzdrogenausgegeben.
Der Beschluss, Sam nur 300 Franken
auszuzahlen, habe «in Tat und Wahr-
heit einem minderjährigen Obdachlo-
senmit SuchterkrankungeinenWegzu-
rück in dieGesellschaft geebnet».

«Da stehen mir die Haare zu Ber-
ge», sagt Anwalt Hobi. «Wir haben
gesetzlich definierte Wege, wie wir
Menschen zurück in die Gesellschaft

helfen. EineGemeinde kann nicht ein-
fach tun,was siewill.»Er formuliert am
7.Oktober 2020eineBeschwerde.Und
zwar eine dringliche. Sofort seien Sam
750FrankenproMonat auszubezahlen.
Sonst würde er weiter das ohnehin
knappe Budget derMutter belasten.

Von da an wird es erst richtig kom-
pliziert. Es braucht zwei weitere Be-
schwerden, bis Sam zumindest einen
Teil desGeldes bekommt.Die erste zu-
sätzliche Beschwerde wird nötig, weil
die kantonaleBeschwerdestelledieBe-
schwerde nicht dringlich behandeln
möchte und vom Verwaltungsgericht
dazu verdonnert werden muss. Die
zweitebraucht es,weil sichdieGemein-
deauchnachdemrechtskräftigenUrteil
weigert, Sam seinGeld auszuzahlen.

AuchnachdreiBeschwerden
sinddieProblemeungelöst
Es ist Dezember, als Sam sein Geld für
dieMonateOktoberundNovember er-
hält. Bis dahinhat erwiederdasBudget
seinerMutter belastet.Und fürdenDe-
zemberbekommterbereitswieder viel
weniger Geld. Anwalt Hobi: «Die Ge-
meinde macht buchstäblich, was sie
will.Wirmüssen jedenFrankenaufdem
Prozessweg erstreiten.»

Sam geht es inzwischen etwas bes-
ser.DieAlkoholproblemehabeer inden
Griff bekommen. Mit der Paranoia sei
es schwieriger, sagt er: «Ichwurdevom
Sozialamt von vorne bis hinten veräp-
pelt.Undwenn ichdarandenke,dass es
anderen genau so geht wie mir, werde
ich richtig wütend.»

Kapitel 2: Die überlastete
Beratungsstelle

SamsFall zeigt: Eskommtvor, dass sich
Sozialhilfebezüger weder schnell noch

einfachwehrenkönnen–ohneHilfe erst
recht nicht. Sam hatte trotz allem auch
Glück.ErwurdevonderUnabhängigen
Fachstelle für Sozialhilferecht unter-
stützt.

AnderehabenwenigerGlück.Denn
die Fachstelle ist chronisch überlastet.
«ManmussGlück haben, umwährend
unserer Beratungszeiten am Telefon
durchzukommen», sagt dennauchGe-
schäftsleiterAndreasHediger. Etwa je-
den zweiten Fall kann die Fachstelle
nicht behandeln. «Wir hören zum Teil
herzzerreissendeGeschichtenaufunse-
remAnrufbeantworter.Diemüssenwir
löschen, weil wir schlicht nicht die Zeit
haben, etwas zu tun.»

Andere Beratungsstellen gibt es
zwar, zumBeispiel dieCaritas.Aberdie
sind alle nur darauf spezialisiert, rudi-
mentäre Anfragen zu beantworten.
AnnickGrand,MitarbeiterinbeiderCa-
ritas, sagt:«WennwirBeschwerdenver-
fassen, haben die nie dieselben Chan-
cen,wiewennsie ein Jurist verfasst hät-
te. Was fehlt, ist eine Stelle, die Sozial-
hilfebezüger bei den Beschwerden
unterstützt.»

NureineFachstelleunterstützt
AargauerbeiBeschwerden
Darauf ist nur die Unabhängige Fach-
stelle für Sozialhilferecht spezialisiert.
Wenn die Stelle einen Fall annimmt –
rund 1200 aus der ganzen Deutsch-
schweiz sindes imJahr, etwa15Prozent
davon aus dem Kanton Aargau – dann
meistensmitErfolg. In rund80Prozent
der Fälle bekommt sie, zumindest teil-
weise, Recht.

Es sei bitter nötig, dass der Kanton
AargauGeld fürweitereBeratungsstel-
lenbereitstelle, fordertHediger vonder
Unabhängigen Fachstelle für Sozialhil-
ferecht. SeineFachstelle finanziert sich
mehrheitlich privat, durch Stiftungen
und Spenden. Einzig von der Stadt
Zürich wird sie finanziell unterstützt.
Dieses Geld ist aber nur für Menschen
bestimmt, die in Zürich leben.

GleichwieHediger sieht esdieAar-
gauerSP. Sie forderte ineinemVorstoss,
dass der Kanton Beratungsstellen im
Sozialhilferecht mit 200000 Franken
im Jahrmitfinanzieren soll. So ähnlich,
wieesderKanton imBereichderOpfer-
hilfe oder der IV bereits tut. Die Aar-
gauer Regierung lehnte die Forderung
ab.UndderGrosseRat folgte ihr im Ja-
nuar2021.DieseDebatte zeigt,wie sehr
dieVorstellungen, obderRechtsschutz
von Sozialhilfebezügern funktioniere
oder nicht, auseinandergehen.

Kapitel 3: Die Argumente
von Politik und Experten

Auf der einen Seite steht die Aargauer
Regierung.ÄhnlicheArgumenteerwäh-
nenmehrere Leiter von Sozialdiensten
im Kanton. Der Rechtsschutz funktio-
niere.Zumeinen,weil es genügendnie-
derschwellige Beratungsstellen gebe.
Und zum anderen: Auch wenn Laien
Beschwerden verfassen würden, ohne
Expertenhilfe, würden sie zu ihrem
Recht kommen. Dies sei durch das ak-
tuelle Systemsichergestellt. Armutsbe-
troffenekönnenbeantragen,dass ihnen

Anwalts- und Verfahrenskosten erlas-
senwerden. InVerfahren imBereichder
Sozialhilfegilt zudemderGrundsatzder
Untersuchung von Amtes wegen. Die
kantonaleBeschwerdestelle kann inalle
Richtungen ermitteln und ist nicht an
die Anträge der Beschwerdeführer ge-
bunden.Dadurchwürde auch ein Laie,
der keine juristisch korrekteBeschwer-
de verfasst, zu seinemRecht kommen.

Diesen Argumenten widerspricht
Andreas Hediger vehement. Der
Grundsatz der Untersuchung von Am-
tes wegen würde ungenügend umge-
setzt. Unentgeltliche Rechtsvertretun-
genwürdennur seltengewährtwerden.
Und Unbeholfene seien im Verfahren
benachteiligt. Ein Beispiel: Vergisst je-
mand, die Kostenübernahme fürs Ver-
fahren zubeantragen,muss er es selbst
bezahlen.«Es ist einUnding», sagtHe-
diger, «dass der Kanton Armutsbetrof-
fenenauchnochVerfahrenskostenauf-
bürdet.»Damit wolleman verhindern,
dass sie sichwehren.

Wieso müssen Armutsbetroffene
Verfahrenskostenbezahlen? Jean-Pier-
re Gallati, Aargauer Regierungsrat und
Vorsteher des Departements Gesund-
heit und Soziales, sagt: «Eine Behörde
kannnichtmehr tun, alsdieVerfahrens-
parteien über ihre Rechte aufzuklären.

«Der
Rechtsschutz in
derSozialhilfe
funktioniert
nicht.»

AndreasHediger
Geschäftsleiter Beratungsstelle UFS

«Es istder
politischeWille,
dasbisherigeund
guteSystem
weiterzuführen.»

Jean-PierreGallati
Regierungsrat

Aufgrund seiner Erfahrungen möchte Urs Berger nie mehr in die Sozialhilfe zurück. Lieber verschuldet er sich andernorts. Bild: Severin Bigler
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ObeineVerfahrenspartei ihreRechte,
über welche die Behörde sie aufge-
klärt hat, wahrnehmen will, ist ihr
überlassen.»

Kapitel 4: Der arbeitslose
Mittfünfziger

Wir reisennachMurgenthal zueinem
Mann,der sich, gezwungenermassen,
intensivmit der Sozialhilfe auseinan-
dersetzt. Irgendwann, in einer Ziga-
rettenpausewährenddes dreistündi-
genGesprächs, sagtder53-JährigeUrs
Berger: «Wenn esmit der Sozialhilfe
soweitergeht, wird dasGanze explo-
dieren.»

Berger lebte eine Zeit lang selbst
vonSozialhilfe.NacheinemTodesfall
in der näheren Verwandtschaft be-
zahlten er und seine Partnerin im
Frühling 2019 zweiMonate lang kei-
ne Miete. «Wir waren vom Schock
und der Trauer wie von der Rolle»,
sagt er. Mit dem Sozialhilfegeld, das
explizit für die Miete gedacht war,
kauften sieGrabschmuckundbezahl-
ten offene Rechnungen. Sobald die
beiden ihren Fehler bemerkten,
machten siemit ihremVermieter aus,
die geschuldete Miete in Raten zu-
rückzuzahlen.Ausserdem informier-

ten siedenSozialdienst überdenFeh-
ler.AlsAntwortflatterte eineStrafan-
zeige ins Haus, wegen missbräuch-
licherVerwendungvonSozialhilfegel-
dern. Zusätzlich wurde den beiden
das Sozialhilfegeld gekürzt. Berger
wehrte sich, und bekamvon der kan-
tonalenBeschwerdestelleRecht.Weil
er den Fehler von sich aus meldete
unddasGeld zurückzahlt, könnevon
Missbrauch keine Rede sein.

Niemehrzurück
indieSozialhilfe
Nach einem temporären Einsatz –
Berger hat für eine Firma nachts As-
best-Messungendurchgeführt – ist er
2020wieder arbeitslos. Indie Sozial-
hilfe möchte Berger nicht zurück.
Lieber lebt er von der Hand in den
Mund,macht SchuldenbeiFreunden
und seinen Eltern. Nicht nur wegen
der Sachemit der Strafanzeige.«Was
ich auf dem Sozialamt erlebt habe …
Nie wieder möchte ich da hin. Man
wird komplett blossgestellt. Man
muss um jeden Rappen betteln. Und
von diesemGeld leben, das kann am
Ende doch niemand.»

Urs Berger sieht ein Hauptpro-
blem:«Sozialhilfebezügerhabenkei-
ne Lobby. Anstatt dass die Bürgerli-

chendenenhelfen, die es sobitternö-
tig hätten, nutzen sie diese komplett
aus.»Bergermöchte sich zumSozial-
diakonausbilden lassenund soande-
ren Sozialhilfebezügern helfen.

Bis er eine Stelle findet, hat er be-
reits eineeigeneWebsite lanciert. So-
zialhilfebezüger, die nicht gesetzes-
konform behandelt werden, können
sich bei ihmmelden. Berger versucht
zu helfen, wo er nur kann. Die Akten
füllenmittlerweile zweiRegale in sei-
nemBüro.

Kapitel 5: Der fehlende
politische Druck

Wie häufig kommt es überhaupt vor,
dass jemand Probleme mit dem So-
zialdienst bekommt? Die kantonale
Beschwerdestellebehandelt zwischen
150und200Beschwerden imSozial-
hilfebereich jährlich. Diese Zahl be-
antwortet dieFrageabernurungenü-
gend.Wer falsch behandelt wird und
sichnichtwehrt, kommt indieser Sta-
tistik nicht vor. Was meinen Sozial-
dienste dazu? Hat der Aargau ein
grundsätzlichesProblem imUmgang
mit seinenSozialhilfebezügern?Nein,
findet eine Sozialdienstleiterin: Das
Hauptproblemseien zudemgarnicht
diejenigen,die ihrenKlientenabsicht-
lich zu wenig Geld ausbezahlen wür-
den.DasHauptproblemseienFehler.

Sozialdienste seienoftmals selbst
amLimit.Budgetknappheit, einkom-
plexes Sozialhilfesystem und immer
mehr Dossiers, die auf die einzelnen
Sozialarbeiter verteilt würden. Die
Folge:DieSozialdienstemachenFeh-
ler. Was wäre die Lösung? «Die So-
zialdienste zu vergrössern würde die
Professionalität erhöhen», findet die
Leiterin.EinUnterfangen, dasbisher
am politischen Widerstand geschei-
tert ist.

KleinereSozialdienste
sindoft selbstüberlastet
EinähnlichesAusgangsproblemsieht
Corinne Strebel, die für die Sozialhil-
fe-Beratungsstelle des Beobachters
arbeitet: «Wir stellen vor allemeinen
Graben in der Qualität der Arbeit
fest.» Auf der einen Seite professio-
nelle Arbeit von grösseren Sozial-
diensten. Auf der anderen Seite feh-
leranfällige Arbeit von kleineren So-
zialdiensten, insbesondere in länd-
lichenGemeinden. Strebel zieht aber
eine komplett andere Schlussfolge-
rung:Geradeweil es zuFehlern inder
Sozialhilfe komme, brauche es genü-
gend Beratungsstellen. «Und das ist
aktuell definitiv nicht der Fall.»

Wie kann es sein, dass die einen
so massive Missstände anprangern
undanderekomplettwidersprechen?
Ein Vorwurf, der im Rahmen dieser
Recherche von fast allen Beratungs-
stellengenanntwurde:Armutsbetrof-
fene haben keine Lobby. So lange
nicht genügendDruckaufgebautwer-
de, werde sich die Politik hüten, Ar-
mutsbetroffenebesser zubehandeln.
Denn daswürde teuer werden.

NachfragebeiRegierungsrat Jean-
PierreGallati: Ist dasderGrund, dass
der Aargau Beratungsstellen für So-
zialhilfebezügernichtmitfinanzieren
will? «DieserVorwurf ist falsch.Es ist
der politischeWille desGrossenRats
undauchdesRegierungsrats, dasbis-
herige und gute Systemder verschie-
denenRechtsauskunftsstellenweiter-
zuführen.»

Sam ist im Dezember in eine an-
dere Gemeinde gezogen. Seine Pro-
blemehabensichdamit abernicht ge-
löst. Die ehemalige Gemeinde zahlt
ihm immer noch nicht seinGeld aus.
DieneueGemeindehat ihrerseitsBe-
schwerdegegendie ehemaligeeinge-
legt, weil sie Sam abgeschoben hat.
Und auch die neue Gemeinde zahlt
ihmkeineordentlicheSozialhilfe aus.
Mittlerweile ist Sam bei acht Be-
schwerden.

Aufgrund seiner Erfahrungen möchte Urs Berger nie mehr in die Sozialhilfe zurück. Lieber verschuldet er sich andernorts. Bild: Severin Bigler

Velodiebstähle
verdoppeln sich
Die Polizei verzeichnet zu Anfang des Jahres
doppelt so viele Kellereinbrüchewie 2020.

Kriminalität In der Nacht auf
Freitag nahm die Kantonspoli-
zeiAargau inderRegionDöttin-
genvierMänner fest. Sie stehen
unter Verdacht, auf nächtlicher
Diebestour gewesen zu sein.
«ImFokus könntenE-Bikes aus
GaragenundFahrradkellernge-
standen haben, wie sie diese
Tage gerade in der Region Döt-
tingen Ziel von Dieben gewor-
denwaren», sagtBernhardGra-
ser, Mediensprecher der Kan-
tonspolizei Aargau. Einem
DöttingerAnwohnerwarenkurz
zuvor um 2.15 Uhr drei Männer
aufgefallen, die auf Velos von
Haus zuHaus fuhren.Einer von
ihnen trug auf seinem Gepäck-
träger einen Bolzenschneider.
Velodiebstähle – ein Problem,
das die Kantonspolizei seit An-
fang Jahr stark beschäftigt.

Das Coronavirus hat in der
Bevölkerung einen Veloboom
ausgelöst. Viele Menschen in-
vestierten 2020 in ein neues
Velo.DashabenauchVelodiebe
gemerkt: Die Kantonspolizei
Aargau verzeichnete im Januar
und Februar 2021 doppelt so
viele Keller- und Garagenein-
brüchewie vergangenes Jahr im
gleichenZeitrahmen.«Warenes
letztes Jahr 35 gemeldete Fälle,
sind es nun mehr als 70», sagt
Corina Winkler, Kommunika-
tionschefin der KapoAargau.

Dabei werden vor allem
hochwertige, teure Mountain-
bikes und E-Bikes gestohlen:
«Da ist man schnell bei einem
Wert von über 5000Franken»,
so Winkler. Der Deliktsbetrag
dürfte sich allein in den ersten
zweiMonaten dieses Jahres be-
reits auf rund 70000 Franken
belaufen. Genau sei es noch
nicht bezifferbar.

EntwendeteVeloskönnen
gutweiterverkauftwerden
Die Polizei glaubt, dass viele
Menschen oft nicht darüber
nachdenken, wie einfach zu-
gänglich ihre Garagen und Kel-
ler sind und wie hoch der Wert
der dort gelagerten Sachen ist:
«Gerade Mehrfamilienhäuser,
dieoffeneGaragenundVelokel-
ler haben, oder auch Keller-
schläge aus Holz sind meistens
kaum gesichert», sagt Corina
Winkler.DieTäterschaftweicht
aus auf eine einfachere Beute:

«Einbrüche inWohnhäuser loh-
nen sich teilweise gar nicht
mehr, weil die Menschen keine
Wertsachen mehr bei sich ha-
ben, mit denen man einen Ab-
satz generieren könnte.»

Elektronische Artikel be-
kommemanmittlerweile güns-
tig und teuren Schmuck besäs-
sen nur noch wenige Personen.
«Die einfach zugänglichen Ve-
los bringen hingegen einen si-
cheren Gewinn.» Die Polizei
gehtdavonaus,dassdieentwen-
detenVelosweiterverkauftwer-
den, denn das Interesse daran
ist gross.«Manweiss, dassesbei
den Velohändlern aktuell lange
Wartezeiten geben kann.»

Rahmennummer
undVeloabfotografieren
Ist dasMountainbikeeinmal ge-
stohlen, ist die Möglichkeit, es
wiederzufinden, sehr gering.
Denn die Velos sindmeist nicht
individualisierbar: «Man hat
zwar eine Rahmennummer,
aber erstens schreiben viele
Leute diese nicht heraus und
zweitens können dieDiebe die-
se schnell entfernen.»

Deshalb rät die Polizei, die
Rahmennummern und die Ve-
los abzufotografieren,dieKeller
und Garagen mit einem Sicht-
schutz zu versehen, Hauptein-
gangstüren von Mehrfamilien-
siedlungen abzuschliessen und
Menschen, die man in gemein-
samen Kellerräumen antrifft
und einem fremd vorkommen,
anzusprechen. Grundsätzlich
sollte man teure Wertsachen
nicht imKeller oder inderGara-
ge aufbewahren und sonst gut
sichern, rät die Polizei.

Ausserdem sollte man sich
beimVelokauf auchmitderVer-
sicherungsfrage auseinander-
setzen, rät Corina Winkler:
«Viele, die bei uns einen Dieb-
stahl melden, haben ihre Velos
nicht richtig versichert.»

NacheinemDiebstahl sollte
man auch einen Blick auf die
gängigen Versteigerungsplatt-
formen wie Tutti, Ricardo oder
Ebay werfen. «Hat man das
eigene Velo fotografiert, kann
man es besser erkennen, wenn
dieTäterschaft versucht, dieses
online zu verkaufen.»

Stefania Telesca

Nachrichten
Grossratskommission
stimmtNeuerungzu

Beschaffungswesen Diegross-
rätliche Kommission für Um-
welt, Bau,Verkehr, Energie und
Raumordnunghat sicheinstim-
mig für einen Beitritt des Kan-
tonsAargauzur interkantonalen
Vereinbarung über das öffentli-
che Beschaffungswesen ausge-
sprochen.DieKantone sindder-
zeit dabei, ihre Regelungen im
Bereich des Beschaffungswe-
sens zuaktualisierenundmitei-
nander abzugleichen.DerGros-
se Rat wird die entsprechende
Vorlage voraussichtlich noch
diesenMonat behandeln. (az)

WegenGeisterfahrer
inSteinmauergeprallt

Hornussen Am Donnerstag-
abend ist ein junger Autofahrer
inHornussen verunfallt. Er war
kurz vor 22 Uhr auf der Zeiher-
strasse von Zeihen in Richtung
Hornussen unterwegs, als ihm
nacheigenenAngabeneinFahr-
zeug auf seiner Spur entgegen-
kam. Um eine drohende Kolli-
sion zuverhindern, sei er ausge-
wichen, daraufhin prallte er in
eine Mauer. Der Mann blieb
unverletzt. Der andere Lenker
fuhr weiter. Die Polizei sucht
Zeugen des Vorfalls sowie den
flüchtigenAutolenker. (az)
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